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An die 

Swingolf-Platzbetreiber 

26.04.2020 

Corona-Situation: mögliche Richtlinien für das Öffnen von Swingolfanlagen 
 

Liebe Platzbetreiber, 

seitens des Swingolf Dachverbandes haben wir uns Gedanken über ein mögliches Konzept zur 
Durchführung des Swingolfsports zu Zeiten der Pandemie des Coronavirus SARS-CoV-2 gemacht 
und versuchen, Richtlinien zu formulieren, mit denen ihr euch an eure jeweiligen Behörden wenden 
könnt, um eine möglichst rasche Wiederöffnung der Swingolfplätze zu erbitten. Damit kommen wir 
auch der Bitte einiger Platzbetreiber nach, die uns in den letzten Tagen kontaktiert haben. 

Wir denken, mit der Vorlage eines Konzepts auf Basis der jeweils örtlichen Begebenheiten ist eine 
möglichst baldige Eröffnung der Plätze einfacher zu begründen, als durch die Aussage, dass der 
Swingolf-Sport ein Sport „im Freien“ ist. 

Wir listen nun mögliche Maßnahmen auf, bei denen ihr jeweils individuell feststellen solltet, inwieweit 
diese vor Ort bei euch durchführbar sind. 

Richtlinien der zu beachtenden Verhaltensweisen bei der Ausführung des Swingolfsports unter 
Einhalt der länderspezifischen Vorgaben 

 Die Schlägerausgabe sollte „im Freien“ stattfinden, wobei Schlägergriffe und Bälle nach jeder 
Benutzung desinfiziert werden sollten. Ist die Ausgabe im Außenbereich nicht möglich, so 
empfiehlt sich das Tragen einer Communitymaske im Innenraum.  
 

 Auf eine „Gruppen- oder auch Einzeleinweisung“ sollte verzichtet werden. Wenn möglich, ist 
das Abspielen eines Einführungsvideos für absolute Anfänger empfehlenswert. 

 
 Für den Bereich der Toiletten sollten die Hygienevorschriften der einzelnen Länder 

berücksichtigt werden, wobei das Bereitstellen von ausreichend Desinfektionsmittel ein 
Minimum sein sollte. Die Toilettenbereiche sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt und 
desinfiziert werden. 

 
 Die Ausübung des Sports sollte in Kleinstgruppen – max. 2 Personen stattfinden.  

Swingolfbahnen sind zwischen 50 und 300m lang, dadurch ist ein Mindestabstand (2 m) 
immer gewährleistet. 

 
 Anders als beim Golfsport ist es theoretisch erlaubt, Bahnen zu überspringen. Dieses ist 

derzeit zu untersagen. Die Spieler sollten die Reihenfolge der Bahnen einhalten. Kommt es 
am Abschlag zu einem Stau, ist darauf zu achten, dass zwischen den Gruppen ausreichend 
Abstand eingehalten wird (z.B. Kennzeichnen einer Wartezone).  

 
 Diese Situationen sollten durch die Platzbetreiber regelmäßig kontrolliert werden. 

Gegebenenfalls ist die Anzahl der Personen, die sich auf dem Gelände des Swingolfplatzes 
befinden, zu begrenzen.  
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 Es sollte darauf hingewiesen werden, dass außer dem eigenen Ball kein anderer Ball oder 
Schläger angefasst werden soll. 

 
 Solange die Gastronomie geschlossen ist, ist das Bereitstellen von Getränken durch einen 

Getränkeautomaten denkbar. 
 

 Es sollte durch z.B. Aushänge und Ausdrucke umfassend über die jeweilig aufgestellten 
Regeln informiert werden. 

 
 Wenn möglich, sollten Ein- und Ausgänge separiert werden. 

In der Anlage befindet sich ein Musteranschreiben als Formulierhilfe für das Einreichen eines 
Eröffnungsantrags. 

Kontaktiert uns gerne, wenn eure Eröffnung bevorsteht, wir können das über die sozialen Medien wie 
Facebook mit bekanntgeben.  

 

Wir wünschen euch alles Gute in dieser Zeit und bleibt gesund 
 

 
Konrad Buritz 
Präsident des Swingolf Dachverband Deutschland e.V. 
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An 

Anschreiben an <Behörde> 

 

 

 

<Ort>, den <Datum> 

 

Betr. Wiedereröffnung Swingolfplatz <Name> zu Corona-Zeiten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir, <die Swingolfplatzbetreiber>, erbitten dringlichst die Möglichkeit zur Wiedereröffnung unseres 
Swingolfplatzes. 

Swingolf ist eine Sportart, die analog zum Golfsport, auf großzügig bereitgestellten, gemähten 
Wiesenflächen gespielt wird, wobei unsere Spieler in sogenannten Flights (Gruppen) über die Bahnen 
laufen. 

Der Aufenthalt in der Natur sollte und wird in der Corona-Zeit unterstützt, ist wichtig und dient der 
Erhaltung der Gesundheit jedes Einzelnen. 

Der Swingolfsport wird deutschlandweit auch als „Golf für Jedermann“ bezeichnet und schließt somit 
jedermann ein. Daher wollen wir es auch „jedermann“ ermöglichen, sich an unserem schönen Sport 
zu erfreuen. 

Aus diesem Grund haben wir ein Konzept erstellt, welches wir zu Zeiten der Einschränkungen durch 
das Corona-Virus umsetzen wollen, um es „jedermann“ zu ermöglichen, unter Einhaltung der derzeit 
geltenden Richtlinien, gesundheitlich fit zu bleiben. 

Anbei ein von uns aufgestelltes Konzept zum Betrieb unserer Sportanlage. 

<Auflistung der Richtlinien die durchgesetzt werden können> 

 

Mit freundlichem Gruß 

 
>Unterschrift> 
 


